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Solothumerisches Wochenblatt.
Samstag den isten Äugstmon., 178?.

Da man alles so begierig verschlingt, was die

Wirklichen zeitumstände und Angelegenheiten Frank,
reichg belrift so zweifleii wir keineswegs man
Werde mit eben so lebhaftem Antheil auch dasie«
Nige lesen, was in dieser Rücksicht auf unsern Staat
<Men etwas nähern Bezug hat. Wir liefern hier
Zwev Aussäge / die nach ihrem Inhält höchst wich,
»ig sind, und in Setref der edelii Gesinnungen
sowohl als des kernhaften Ausdruckes den ver.
sassern chhre machen; nur bcdauren wir, daß unsere

Uebersetzung den Geist des franzosischen Ort.
Nnals nicht erreichen konnte; Rurze deie Zett und
eignes Unvermögen diene uns zur Nachsicht und
Entschuldigung.

Schreiben eines hohen Standes Golothurn an
Seine allerchristlickifte Majestät.

Sire.
Tin Bürger unsrer Stadt, eben so geliebt als

schätzt unter llnS der durch seine ausgezeichneten Et»

Aenschafien sd wohl, als durch seine Geburt auf Unser

Wohlwollen und unsern Schutz die gerechteste,, Anspru.
He hat, ist durch das unbegreiflichste Schicksal und durch
b'n Zusammenfluß unglücklicher Umstände der Gegenwand

unsrer väterlichen Besorgnisse » und der lebhafte»

Unruhe geworden.

_Hr. von Besenwald, General Lieutenant der Armeen

î- Al. Obrist Lieutenant des Schweizergarden-Regimenls,
und Mylsip uniers großen Rathes, welcher mit Be.



Âà "ach seinem Baterlande

à m? / stmemWcge angehalten und be-

herabwürdiget ^and ««es Verbrecher-

.Aehrt durch E. M. Güte die er ohne Unterlaß
àch semen Eifer, durch seine Treue, und durch seine
Ergebenheit in höchst dero Befehle zu verdienen sich be-

a ' burch das rührendste uno jchmeichel'
hafteste Zeugniß eines berühmten tugendhaft?, und
E.. M. und der Nation theuern Ministers : Ei»
Burger versehen mit den unläugbarsten Beweisen
unsers Zutrauens und des einstimmigen Beyfalls der Na»

^ und die er ehret; endlich ein KriegS-
Aâlw, der sich durch seine Erfahrung, durch feme Thä-

à- 5?- ausgezeichnet, wie kann doch

A"5.Tttue so sehr verdachtig geworden seyn daß seine

Freyheit, seme Rechte, seine Leben selbst in Gefahr
und daß die Vorrechte unsrer Nation bedrohet

werden einer Nation, die sich rühmen darf die

' die den Thron E.
umgiebt ; b,e Unverbrüchlichkeit der Verträge und Kapi-
îàcionen ; endlich die Religion E-M., alles stimt zusa-
men um uns über das Schicksal des Hr. von Best»-
îvald. zu beruhigen, alles sagt uns, daß er sein« Frey«
Heck wieder erhalten daß er unsern Wünschen und
den Wünschen seiner Nation zurückgestellt werde, daß
Mne Rechte die Unsrigen, und die unsrer Miteid-
gnossen unangetastet verbleiben werden, da sie unter den»
feyerlichsten Schutze des Thrones und der Nation M
befinden.

Diese Wohlthat, würdig eines guten eines große»
Königs, der von seinem Volke angebethet wird, der die
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Bewunderung und eine der festesten Stützm ftiner treum

Verbündeten ausmacht, erwarM w.r, Sue, von der

Gerechtigkeitsliebe, und dem Wohlwollen E. M. D
se Wohlthat wird unsre Wunsche erfüllen und unfte

aufrichtigste und ehrfurchtvollste Erkenntlichkeit aufs höchste

bringen. Sie wird für rms «ner ^ ^rkstm Be-

weggrünbe seyn die glorreiche Regierung E. M. ans

,«« ,» ^ à. dn «Mm Sd-f°rch-

SawWmdm
ê>». M»

9ten Augstm. 1789.

Anrede, welche Herr Necker den Iul »789

auf dem Rathhause zu Paris vorder Versam.

lung der Represenlanten der Dtstr cte, und vor
der allgemeinen Versammlung der Wahlenden

gehalten hat.

ÄlowIMM iu d-Mgm »°»
bin. Die Merkmale des Antheiles und de. »Ute, v,e

ich von Ihrer Seite erhalten, sind eme Gutthat, wea

ausser allem Verhältnisse mit meinen schwachen Dmisten

und nicht anders als mit einer untilgbaren

Empfindung erwiedern kann. Ich verfvreche chnm

weine Herrn, dieser letzten Pflicht gettm ^ l^We wird eine Pflicht angenehmer, und leichter zu

süllen seyn.

Der König, mein- Herrn, >t sich Würdigt, mich

wit ber grösten Güte, zu empfangen, mid hat 'ch ge.

würdigt, mich der Ruckkehr,««es ganzlichen Zutrauen«

zu verückern Allein heute, meine Herrn ruhet oa»

WoHz des Staates in den Händen der Nativnalvcr-
saw?nlung und in den Eurigen; den» m Au-

Anblicke bleibt der Regierung fthr n-emg Wirksarnre
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